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AD IV.3 (09)
INFORMATION DES SEKRETARIATS
über die Zusammenarbeit der Donaukommission, der Internationalen Komission zum Schutz der Donau und der Internationalen Kommission des Save-Beckens
Im März 2008, ein Jahr nach Beginn der Ausarbeitung der „Gemeinsamen Erklärung zu Leitsätzen über den Ausbau der Binnenschifffahrt und Umweltschutz im Donaueinzugsgebiet“ haben die Donaukommission (DK), die Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) und die Internationale Kommission des Save-Beckens (ISRBC) diese Erklärung nach deren Annahme durch die drei Stromkommissionen im Dezember 2007 und im Januar 2008 veröffentlicht.
Vom 29. – 30. Januar 2009 fand am Sitz der Donaukommission in Budapest ein Workshop über den Stand der Umsetzung dieses Dokuments statt, an dem sich neben den Vertretern der DK, IKSD und ISRBC auch Vertreter der Europäischen Kommission sowie von Verkehrs-, Umweltschutz-, Wasserwirtschaftsbehörden und anderen interessierten Organisationen beteiligt haben.

Am Workshop nahmen über 70 Vertreter der Regierungen von 10 Ländern – Österreich, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Ungarn, Serbien, der Slowakei, Rumänien, der Republik Moldau, Vertreter der Botschaften von Deutschland, Russland und der Ukraine – sowie Vertreter internationaler und regionaler Organisationen wie Europäische Kommission, ZKR, Regionaler Kooperationsrat (RCC), Regionales Umweltzentrum für Mittel- und Osteuropa (REC), Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), Initiative zur Zusammenarbeit in Südosteuropa (SECI), Koordinationsstelle Europäische Verkehrswege (TINA) teil. Auch die Vertreter von regierungsunabhängigen Organisationen – Weltnaturfonds (WWF), DEF und weitere interessierte Organisationen wie Europäische Binnenschifffahrtsunion (EBU), via Donau, und Universität für Bodenkultur, Wien, waren anwesend.
Wichtigste Ziele des Workshops waren:

· Information über den Stand der Umsetzung der „Gemeinsamen Erklärung zu Leitsätzen über den Ausbau der Binnenschifffahrt und Umweltschutz im Donaueinzugsgebiet“

· Erörterung der Anwendung der Gemeinsamen Erklärung und deren Auswirkungen

· Information und Beratung über neue Erscheinungen und Perspektiven im europäischen Binnenschiffsverkehr

· Information und Beratung über die gegenwärtige Situation der rechtlichen und strategischen Grundlagen von integriertem Flussbeckenmanagement und Umweltschutz

· Information über den Stand der Projekte im Binnenschiffsverkehr im Donaubecken.

Alle Teilnehmer des Workshops haben die Grundsätze und Ideen der Gemeinsamen Erklärung aktiv unterstützt und ihre Gültigkeit als gemeinsame Plattform für weitere Handlungen bekräftigt. 

Nach Meinung der Teilnehmer war die im Rahmen des Workshops in Budapest geführte Beratung nützlich; sie diente der Fortsetzung und Festigung der Zusammenarbeit zwischen den drei Kommissionen – DK, IKSD, ISRBC – und der EK sowie zwischen den staatlichen Behörden und den Nichtregierungsorganisationen im Bereich des Schutzes der Flusslandschaft sowie der Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung der Donauschifffahrt.
Die Präsentationen sowie das Protokoll des Workshops werden im Internet veröffentlicht. Die DK hat den Teilnehmern CD-ROM’s mit den meisten Repräsentationen übergeben.

Der Präsident der IKSD und der Sekretär der ISRBC sprachen der Donaukommission ihren Dank für die Organisierung der Veranstaltung und den herzlichen Empfang aus.

Ergebnisse

Die Teilnehmer haben in bezug auf die Anwendung der Gemeinsamen Erklärung zwei Hauptrichtungen definiert, die getrennt zu erörtern sind:

· „Donau-Ebene“ (Europäische Kommission und Ebene der internationalen Politik/Strategie) und
·  Staatliche/lokale Ebene (Ebene der Ministerien und exekutiv-technische Ebene).
Es gibt Probleme mit dem Informationsaustausch zwischen den Ländern, im Rahmen des internen Informationsaustausches zwischen den Nichtregierungsorganisationen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Es gibt auch Schwierigkeiten in bezug auf den Informationsaustausch über lokale Projekte auf „Donau-Ebene“.

Es muss ein Ansatz für die Absicherung des Informationsaustausches von der lokalen Projektebene bis hin zur Ebene des gesamten Flussbeckens erarbeitet werden.

Informationsstand und Weitergabe von Informationen:

· Bedarf an besserem Informationsstand und Informationsverbreitung
· Informationszugang (auch zur Gemeinsamen Erklärung) in der Landessprache; die DK hat für die Übersetzung in die russische, französische und deutsche Sprache gesorgt und kann dies auch künftig tun;

· Instrumente: grenzübergreifende Programme der EK, Platina
Wesen der Gemeinsamen Erklärung
· Instrument für die Vereinfachung des Verfahrens zur Annäherung der Teilnehmer und der verschiedenen Standpunkte
· Die Ausarbeitung eines neuen Dokuments mit verbindlicher Rechtskraft ist nicht vorgesehen.
· Festigung des Vertrauens zwischen den beteiligten interessierten Organisationen 

· Dieser Prozess muss im Interesse der Aufrechterhaltung des fachübergreifenden Dialogs zwischen den Experten fortgesetzt werden.
Nächste Schritte
· Fortsetzung eines Dialogs auf mehreren Ebenen (EK, internationale, staatliche, lokale Ebene)

· Anschließende Ausarbeitung der Mechanismen des Informationsaustausches und des Monitorings der Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung (DK, IKSD, ISRBC)

· Anschließende Ausarbeitung des Herangehens im Rahmen eines Strombeckens und besonders aufmerksame Behandlung dieses Herangehens (Koordinierung der Handlungen)

· Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Dialogs muss die entsprechenden Ebenen (staatliche und internationale Ebene) umfassen.

Zeitlicher Rahmen für die Durchführung der Workshops in bezug auf die Gemeinsame Erklärung
· Der nächste, von den Stromkommissionen organisierte Workshop findet in einem Jahr statt.

*          *

*

Im Interesse des regelmäßigen Monitorings der weiteren Anwendung der Gemeinsamen Erklärung organisieren die drei Kommissionen (DK, IKSD und ISRBC) bis Juli 2009 ein einheitliches Informationsübermittlungssystem und übernehmen das Management dieses Systems, wobei jährlich eine kurze Information der Regierungen des Donaubeckens (Ministerien für Verkehr und Umweltschutz, sowie Flussverwaltungen) über Folgendes benötigt wird:
· Gegenwärtiger Stand der Projekte über Engpässe (z.B. Stadium der vorläufigen Beurteilung, der Machbarkeit, der ausführlichen Planung, des Baus, des Monitorings und Stadium des anschließenden Betriebs);

· Bedarf an Informationen und Unterstützung bei der Anwendung einzelner Elemente der Gemeinsamen Erklärung;

· Mitwirkung am Management-Prozess nach Vereinbarung oder auf Aufforderung zwecks erfolgreicher Vorbereitung und Durchführung von Projekten im Bereich der Binnenschifffahrt.
